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Geldwäschereigesetz
Erklärung des Finanzintermediärs 

zuhanden SRO-Geschäftsstelle SRO-TREUHAND|SUISSE
2011
Hinweis: Dieses Formular ist obligatorisch für Finanzintermediäre, welche der SRO-TREUHAND|SUISSE  angeschlossen sind. Das Formular ist jährlich an die Geschäftsstelle SRO-TREUHAND|SUISSE zu senden (nach Möglichkeit nicht gebunden).
Als Stichtag für die Angaben zur Firma (Ziff. 1 + 2) gilt der letzte Tag der Prüfperiode. Die Fragen unter Ziffer 3 beinhalten auch die GwG-Mandate, welche in der Prüfperiode aufgelöst wurden. 
Geschäftsjahr des Finanzintermediärs 



 FORMCHECKBOX 

1.1.2011 -  31.12.2011 



 FORMCHECKBOX 

1.7.2011 -  30.06.2012


 FORMCHECKBOX 

andere:      vom          bis        
1.

Allgemeine Angaben zur Firma

	Firmenname
	
	     

	Rechtsform
	
	 FORMCHECKBOX 
  juristische Person

 FORMCHECKBOX 
   Einzelfirma / Kollektivgesellschaft

	Adresse
	
	     

	PLZ / Ort
	
	     

	Telefon
	
	     

	Telefax
	
	     

	E-mail
	
	     

	homepage
	
	     

	Anz. Mitarbeiter (Vollzeit)
	
	     

	GwG-Kontaktperson
	
	     

	Geschäftsführer
	
	     


1a)
Beschreibung des Finanzintermediärs / Tätigkeitsfelder des Finanzintermediärs 
(Klassifikation gemäss FINMA zu statistischen Zwecken; maximal 3 Kategorien ankreuzen)
1.  FORMCHECKBOX 
  Vermögensverwaltung (reine Vermögensverwaltung,


6.  FORMCHECKBOX 
  Werttransport + Verwahrung v. Wertgegenständen
 


Anlageberatung, Verwaltung + Aufbewahrung von






(Valorentransport)

 


Effekten) und Effektenhandel 
(sofern nicht
dem

7.  FORMCHECKBOX 
  Fiduziarische Tätigkeiten (Verwaltung von Sitzgesell-
 


Börsengesetz (BEHG) unterstellt











schaften, Trustee, mandatierter Verwaltungsrat)


2.  FORMCHECKBOX 
  Wechseltätigkeiten












8.  FORMCHECKBOX 
  Dienstleistungen im Zahlungsverkehr
       
 
(Wechselstuben, Hotellerie, Tankstellen)





9.  FORMCHECKBOX 
  Kredit-, Leasing-, Factoring-, Forfaitierungsgeschäfte
3.  FORMCHECKBOX 
  Devisenhändler (forex)









   10.   FORMCHECKBOX 
  Versicherungsmakler
4.  FORMCHECKBOX 
  Vertriebsträger von Anlagefonds






   11.   FORMCHECKBOX 
  Rechtsanwälte und Notare
5.  FORMCHECKBOX 
  Rohwaren- und Edelmetallhandel





   12.   FORMCHECKBOX 
  « Money Transfer »
1b)
Bezogen auf die GwG-Tätigkeiten: Wie hoch ist der Prozentsatz des 
damit erzielten Erlöses im Verhältnis zum Gesamtumsatz der Firma (ungefähr)?:       %
2.

Mutationen in der Organisation als Finanzintermediär

2a)  
Haben sich Änderungen beim Eintrag im Handelsregister ergeben ?
 FORMCHECKBOX 

Nein


 FORMCHECKBOX 

Ja

Falls ja, aktuellen Handelsregisterauszug beilegen. 

2b)
Haben sich Änderungen in der Bestimmung der GwG-Kontaktperson für die SRO ergeben ?

 FORMCHECKBOX 

Nein


 FORMCHECKBOX 

Ja

Falls ja, bitte auf separatem Schriftstück bekanntgeben oder hier aufführen:

	Name / Vorname
	Stellung in der Firma
	berufliche Ausbildung
	Jahrgang
	Name vormalige Kontaktperson

	     
	     
	     
	     
	     


2c)
Ist eine verantwortliche Person Ihrer Firma (VR, GL oder GWG-Kontaktperson) während der Prüfperiode 
bezüglich ihrer beruflichen Tätigkeit in ein Straf- oder Verwaltungsverfahren verwickelt worden? 

 FORMCHECKBOX 

Nein

 FORMCHECKBOX 

Ja, - falls ja, bitte hier Namen der betroffenen Person(en) bekannt geben und auf separatem 

Schriftstück das Verfahren kurz erläutern. Aktuellen Strafregisterauszug beifügen.

	Name / Vorname
	Stellung in der Firma
	berufliche Ausbildung
	Jahrgang
	Art des Verfahrens

	     
	     
	     
	     
	     


3.

Angaben als Finanzintermediär

3a)
Anzahl GwG-Mandate
	Anzahl GwG-Mandate* per 1.1.2011, resp. zu Beginn des deklarierten Zeitraumes:
	           

	Anzahl neu erworbene GwG-Mandate innerhalb des deklarierten Zeitraumes:                      + 
	           

	
	

	Total 

(während des deklarierten Zeitraumes geführte GwG-Mandate = Basis für Jahresgebühr Kalenderjahr 2012)
	        

	Anzahl aufgelöste GwG-Mandate innerhalb der Prüfperiode:                                      ./.
	           

	
	

	Übertrag für die « Erklärung des FI » der nächsten Prüfperiode
	           

	
	


  *) Zählweise der GwG-Mandate

     Grundsatz: Jede Sitzgesellschaft, bei welcher der FI als Verwaltungsrat eingetragen ist, zählt als 1 GwG-

     Mandat, auch wenn für mehrere Sitzgesellschaften nur eine wirtschaftlich berechtigte Person auftritt.

     Diese Anzahl ist identisch mit der Anzahl aktiver GwG-Mandate, welche per 31.12.2010, resp. am letzten Tag der
     vorangegangenen Prüfperiode deklariert wurde. Sollte die Anzahl abweichen, bitten wir Sie, eine kurze

     Begründung abzugeben:

     
3b)
GwG-Mandate mit erhöhtem Risiko
Als „GwG-Geschäftsbeziehungen mit erhöhtem Risiko“ gelten: a) PEP, b) NCCT-Land, c) neuer unbekannter Kunde, ohne persönlichen Kontakt (siehe auch entsprechendes Merkblatt vom 15.10.2009 auf Homepage).
Führen Sie GwG-Mandate mit erhöhtem Risiko? (inkl. der GwG-Mandate, welche in der Prüfperiode aufgelöst wurden)
 FORMCHECKBOX 
   Nein


 FORMCHECKBOX 
   Ja, falls Ja:
- wie viele:        und aufgrund welcher Kriterien?:
	A)   PEP:...........................................................................................................
Anz. GwG-Mandate:      
B)   NCCT-Land................................................................................................
Anz. GwG-Mandate:      
C)   neuer GwG-Kunde ohne persönlichen Kontakt und die Dienstleistung
        gegenüber dem neuen Kunden ist für den Tätigkeitsbereich des FI untypisch:.....
….....
Anz. GwG-Mandate:      
D)   eigene zusätzliche Kriterien* ……………………………………………….. 
Anz. GwG-Mandate:      


 * Falls Sie unter D) eine Anzahl GwG-Mandate angegeben haben mit Ihren eigenen Kriterien, bitte 

    geben Sie hier an, welche zusätzlichen Kriterien Sie angewandt haben: 
	     


3c)
Angaben über die wirtschaftlich berechtigten Personen

Führen Sie die Gebiete auf, zu welchen die wirtschaftlich berechtigten Personen der GwG-Mandate einen Bezug haben? (Hinweis: Hier ist nur der Wohnsitz resp. der Sitz der wirtschaftlich berechtigten Personen gefragt, nicht die Nationalität).


 FORMCHECKBOX 

Folgende Gebiete treffen zu




 

















Anzahl

 


 FORMCHECKBOX 

GUS-Staaten (= Gemeinschaft unabhängiger Staaten):

 




     Armenien, Aserbaidschan Georgien, Kasachstan, Kirgisistan, Moldawien, Russland, 

 




     Tadschikistan,Turkmenistan, Ukraine, Usbekistan, Weissrussland)............................................
     
 


 FORMCHECKBOX 

Mittel- und Südamerika (geografisch): .........................................................................
     
 


 FORMCHECKBOX 

Afrika (geografisch):......................................................................................................
     
 


 FORMCHECKBOX 

Naher Osten (Bahrai, Irak, Iran, Israel, Jemen, Jordanien, Kuwait, Libanon, Oman, Qatar,
                        
     Saudi-Arabien, Syrien, Vereinigte Arabische Emirate)..............................................................
     
 


 FORMCHECKBOX 

Asien (geografisch).......................................................................................................
     
  FORMCHECKBOX 

Keines dieser Gebiete trifft zu.
3d) 
Angaben zu den Sitzgesellschaften 
Führen Sie GwG-Geschäftsbeziehungen mit Sitzgesellschaften ausserhalb der CH, FL, EU (Offshore-Strukturen)? 
 (Hinweis: Gemäss Definition der FINMA wird ein Trust wie eine Sitzgesellschaft behandelt.)

 FORMCHECKBOX 
  Nein


 FORMCHECKBOX 
  Ja

Falls Ja, wie viele und in welchen Ländern?

(Sitz der Sitzgesellschaft, inkl. der GwG-Geschäftsbeziehungen, die während der Prüfperiode aufgelöst wurden) 
	Bitte jeweils das Land mit der Anzahl Sitzgesellschaften in Klammern angeben
     



3e)
VBF: Kriterien über die berufsmässige Ausübung der Finanzintermediation
Art. 7 VBF, SR 955.071, in Kraft seit 1.1.2010
-
Art. 7, Abs. 1, lit. a. VBF : Der mit GwG-Mandaten erzielte Erlös während eines Kalenderjahres resp. während des Prüfjahres beträgt mehr als 20'000 Franken.

 FORMCHECKBOX 
  Ja 


 FORMCHECKBOX 
  Nein

- 
Art. 7, Abs. 1, lit. c. VBF : Haben Sie im Rahmen der GwG-Mandate Verfügungsmacht über fremde Vermögenswerte, die zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Prüfperiode 5 Millionen Franken überschreiten ?

 FORMCHECKBOX 
  Ja


 FORMCHECKBOX 
  Nein
-
Art. 7, Abs. 1, lit. d. VBF : Überschreitet das Gesamtvolumen der getätigten Transaktionen im Rahmen der GwG-Mandate während der geprüften Periode den Betrag von 2 Millionen Franken ?

 FORMCHECKBOX 
  Ja


 FORMCHECKBOX 
  Nein
3f)

Sind in der Prüfperiode Meldungen oder Vermögenssperren (Art. 9–10 GwG) erfolgt?
 FORMCHECKBOX 
   Nein

 FORMCHECKBOX 
   Ja, Anzahl Meldungen:        falls ja, Kopie des Meldeformulars beifügen, falls nicht schon erfolgt.
3g)
Transaktionen mit erhöhtem Risiko (Art. 6 GwG) – Ziffer 3.4.3. SRO-Reglement
Haben Sie während der Prüfperiode … 

aa.
… Transaktionen für Dritte ausgelöst, welche « ungewöhnlich » erscheinen?

 FORMCHECKBOX 
   Nein


 FORMCHECKBOX 
   Ja 

bb.
… bei den GwG-Mandaten Transaktionen festgestellt, bei welchen Anhaltspunkte vorliegen, dass Vermögenswerte aus einem Verbrechen herrühren oder der Verfügungsmacht einer kriminellen Organisation unterliegen oder der Terrorismusfinanzierung dienen?

 FORMCHECKBOX 
   Nein


 FORMCHECKBOX 
   Ja 

cc.
… Transaktionen für Dritte ausgelöst, bei denen auf ein Mal oder gestaffelt Bargeld, Inhaberpapiere oder Edelmetalle im Gegenwert von mehr als 100'000 Franken physisch eingebracht oder zurückgezogen wurden?

 FORMCHECKBOX 
   Nein


 FORMCHECKBOX 
   Ja 

dd.  
… « Money-Transfer » durchgeführt (im Sinne von Ziffer 1.4. Bst. b. SRO-Reglement), bei dem eine oder mehrere Transaktionen, die miteinander verbunden erscheinen, den Betrag von 5'000 Franken erreicht oder überstiegen haben?

 FORMCHECKBOX 
   Nein


 FORMCHECKBOX 
   Ja –  wenn ja, in welche Länder:      
ee.
… Transaktionen für Dritte durchgeführt, bei denen erhebliche Abweichungen gegenüber den in der Geschäftsbeziehung üblichen Transaktionen, -volumina und –frequenzen festzustellen waren? 

 FORMCHECKBOX 
   Nein


 FORMCHECKBOX 
   Ja 

ff.
… Transaktionen für Dritte durchgeführt, bei denen erhebliche Abweichungen gegenüber den in vergleichbaren Geschäftsbeziehungen üblichen Transaktionen, -volumina und –frequenzen festzustellen waren? 

 FORMCHECKBOX 
   Nein


 FORMCHECKBOX 
   Ja 

3h)
allfällige Bemerkungen des Finanzintermediärs zuhanden des SRO-Ausschusses
	Bemerkungen zuhanden des SRO-Ausschusses  (freiwillig – Hinweis: Das Textfeld ist beliebig erweiterbar.)

     


4.  Beilagen

Einzureichende Dokumente:

· Unterzeichnete Standarderklärung (Anhang 1 zu diesem Formular)

· Vollständig ausgefüllter und unterzeichneter Prüfbericht des externen Revisors (Form. Nr. 8)
Der/Die Unterzeichnete/n bestätigt/en, dieses Formular wahrheitsgetreu ausgefüllt zu haben, sowie auf die Vollständigkeit der Beilagen überprüft zu haben.

	Stempel / Name der Firma
	
	     

	Ort / Datum
	
	     

	Name des Geschäftsführers
	
	     

	Unterschrift des Geschäftsführers
	
	

	Unterschrift der Kontaktperson

(falls nicht identisch mit dem Geschäftsführer)
	
	


Hinweis Termin zur Einreichung: Diese Erklärung ist in der Regel jährlich mit dem Original des Prüfberichts des externen Revisors sechs Monate nach Abschluss des Geschäftsjahres des FI (Ziff. 8 SRO-Prüfkonzept) einzusenden an:
Geschäftsstelle SRO-TREUHAND|SUISSE
, Monbijoustrasse 20, Postfach 7956, 3001 Bern (nach Möglichkeit nicht gebunden).

Tel.: 031–380 64 80, Fax: 031–380 64 31, sro@treuhandsuisse.ch.
[image: image2.png]SRO TREUHAND
OAR FIDUCIAIRE | SUISSE
OAD FIDUCIARI




Anhang
Standarderklärung für das Geschäftsjahr 2011 (resp. für die angegebene Prüfperiode)
	Name der Firma


	
	     


Erklärung über die Einhaltung der Bestimmungen zur Bekämpfung der Geldwäscherei für Finanzintermediäre

Wir bestätigen, nach bestem Wissen die schweizerischen Bestimmungen zur Bekämpfung der Geldwäscherei (Geldwäschereigesetz und zugehörige Reglemente der SRO-TREUHAND|SUISSE) zu kennen und alle notwendigen Massnahmen ergriffen zu haben, um deren Umsetzung zu gewährleisten. Es ist uns bekannt, dass wir für die Gestaltung der Betriebsorganisation, für die notwendige Aus- und Weiterbildung im Bereich der Geldwäscherei-prävention und für die Kontrolle der Einhaltung der obenerwähnten Bestimmungen verantwortlich sind.

Der Finanzintermediär erklärt:

a) alle Voraussetzungen des GwG und des SRO-Reglementes (Art. 23 – 26 Selbstregulierungsordnung SRO-TREUHAND|SUISSE)

b) pro GwG-relevante Geschäftsbeziehung ein Dossier eröffnet zu haben

c) die Identität der Vertragsparteien entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen überprüft zu haben

d) die Feststellung der wirtschaftlich Berechtigten durchgeführt zu haben

e) das Verfahren bei erneuter Identifizierung oder Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten eingehalten zu haben

f) die Dokumentationspflicht bei Beendigung der Geschäftsbeziehung wie auch die Wahrung der Rückverfolgbarkeit anhand der Belege eingehalten zu haben.

g) alle verlangten Dokumente erstellt und aufbewahrt zu haben

h) alle festgestellten ungewöhnlichen Transaktionen seiner Vertragspartei dokumentiert zu haben, sowie Art und Zweck der von der Vertragspartei gewünschten Geschäftsbeziehung identifizierte zu haben (Art. 6 GwG, In Kraft seit 1.2.2009).
i) das Verfahren der Vermögenssperre gegebenenfalls eingehalten zu haben

j) alle organisatorischen Massnahmen zur Verhinderung der Geldwäscherei ergriffen zu haben
k) von der Homepage der SRO und der FINMA Kenntnis zu haben.
Sämtliche Sachverhalte und Unterlagen im Zusammenhang mit Verletzungen der Bestimmungen zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung sind den zuständigen internen und externen Stellen mitgeteilt und alle sachrelevanten Informationen in vollem Umfang zugänglich gemacht worden.

Wir bestätigen, dass unsere Kontaktperson den GwG-Grundkurs besucht hat sowie an den vorgeschriebenen Weiterbildungskursen gemäss Beschluss des Ausschusses der SRO-TREUHAND|SUISSE teilgenommen hat und die nötigen Massnahmen innerbetrieblich umgesetzt hat.

Allfällige Rechtsstreitigkeiten oder andere Auseinandersetzungen, welche für die Tätigkeit des Unternehmens in bezug auf die Einhaltung der Bestimmungen zur Bekämpfung der Geldwäscherei von Bedeutung sind, wurden der SRO-TREUHAND|SUISSE zur Kenntnis gebracht. Informationen zu drohenden, angesetzten und vollzogenen Massnahmen, Meldungen oder Sanktionen jeglicher Art, welche Einfluss auf die Einhaltung der Bestimmungen zur Bekämpfung der Geldwäscherei haben, sind den zuständigen Stellen mitgeteilt worden.

	Ort / Datum
	Name der verantwortlichen Person
	Firmenstempel und Unterschrift der verantwortlichen Person

	     

	     
	..............................................................


_______________________________________________________________________________________________
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